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Praambel

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. August 1984 (GV.NW. S. 475) und des § 8 des Kommunalab-
gabengesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NW. S. 712),
zuletzt geandert

§1

Allgemeines

Zum Ersatz des Aufwandes fiir die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung
von Anlagen im Bereich der offentlichen Strassen, Wege und Platze und als Gegenleistung
fur die dadurch den Eigentimern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstiicke
erwachenden wirtschaftlichen Vorteile erhebt die Gemeinde Beitrage nach MaBgabe dieser
Satzung.

§2

Umfang und Ermittlung des beitragsfahigen Aufwandes

(1) Beitragsfahig ist insbesondere der Aufwand fiir

1. den Erwerb (einschlieBlich der Erwerbsnebenkosten) der fiir die Herstellung,
Erweiterung oder Verbesserung der Anlage bendtigten Grundflachen; dazu gehért
auch der Wert der hierfiir von der Gemeinde aus ihrem Vermoégen bereitgestellten
eigenen Grundstiicke; massgebend ist der Wert im Zeitpunkt des Beginns der
Massnahme,

. die Freilegung der Flachen,

. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der Fahrbahnen mit Unterbau und

Decke sowie flir notwendige Erhdéhungen und Vertiefungen,
4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von

a) Rinnen und Randsteinen,

b) Radwegen,

c) Gehwegen,

d) Beleuchtungseinrichtungen,

e) Entwasserungseinrichtungen fir die Oberflachenentwdsserung der Anlagen,

f) Boschungen, Schutz- und Stitzmauern,

g) Parkflachen,

5. die  Umwandlung einer Fahrbahn  nebst Gehwegen in  eine
FuBgangergeschaftsstrale,

6. die Umwandlung einer Fahrbahn nebst Gehwegen in einen verkehrsberuhigten
Bereich im Sinne des § 42 Abs. 4a StVO.

7. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von Wendebereichen mit Unterbau

und Decke.

8. bei Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von sonstigen Platzen im Bereich

Offentlicher Strassen entscheidet der Rat im Einzelfall gem. § 3 Abs. 7.

(2) Zum Ersatz des Aufwandes fiir Hoch- und Tiefstrassen sowie flir Strassen, die flir den
Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstrassen), ferner fiir
Briicken, Tunnel und Unterfiihrungen mit den dazugehdérigen Rampen werden keine
Beitrdge erhoben. Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und
Kreisstrassen sind nur insoweit beitragsfahig, als sie breiter sind als die anschlieBenden
freien Strecken (Oberbreiten). Nicht beitragsfahig sind die Kosten flir die laufende
Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen.

(3) Der beitragsfahige Aufwand wird nach den tatsachlichen Aufwendungen ermittelt.
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4)

(1)

(2)
(3)

Der Rat kann beschlieBen, dass der Aufwand fiir einen Abschnitt einer Anlage
gesondert ermittelt wird, wenn der Abschnitt selbstéandig benutzt werden kann.

§3

Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand

Die Gemeinde tragt den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der
Anlagen durch die Allgemeinheit und durch die Gemeinde entfallt. Der (ibrige Teil des
Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen (Anteil der Beitragspflichtigen
nach Abs. 3).

Uberschreiten Anlagen die nach Abs. 3 anrechenbaren Breiten, so trigt die Gemeinde
den durch die Uberschreitung verursachten Mehraufwand allein.

Die anrechenbaren Breiten nach Abs. 2 und der Anteil der Beitragspflichtigen an dem
Aufwand flir die anrechenbaren Breiten nach Abs. 1 Satz 2 werden wie folgt
festgesetzt:

anrechenbare Breiten

bei StraBenart in Kern-, [in sonstigen Baugebieten | Anteil der
Gewerbe- und Industriege- | und innerhalb im Beitragspflichtigen
bieten Zusammenhang bebauter

Ortsteile sowie im

AuBenbereich, soweit dort
eine Bebauung zugelassen

ist
1. Anliegerstrassen
a) Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 50 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 1,70 m nicht vorgesehen 50 v.H.
c) Parkstreifen je 2,50 m je 2,00 m 60 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 v.H.
e) Beleuchtung und - - 50 v.H.
Oberflachenentwasserung
2. HaupterschlieBungsstraBen
a) Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 30 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 1,70 m 1,70 m 30 v.H.
c) Parkstreifen je 2,50 m je 2,00 m 50 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 50 v.H.
e) Beleuchtung und 30 v.H.
Oberflachenentwasserung
anrechenbare Breiten
bei StraBenart in Kern-, |in sonstigen Baugebieten | Anteil der Beitrags-
Gewerbe- und Industrie- |und innerhalb im | pflichtigen
gebieten Zusammenhang bebauter
Ortsteile sowie im
AuBenbereich, soweit dort
eine Bebauung zugelassen
ist
3. Hauptverkehrsstrassen
a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 10 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 1,70 m je 1,70 m 10 v.H.

c) Parkstreifen je 2,50 m je 2,00 m 50 v.H.
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d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 50 v.H.
e) Beleuchtung und - - 10 v.H.

Oberflachenentwasserung
4. Hauptgeschaftsstrassen
a) Fahrbahn 7,50 m 7,50 m 40 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 1,70 m je 1,70 m 40 v.H.
c) Parkstreifen je 2,00 m je 2,00 m 60 v.H.
d) Gehweg je 6,00 m je 6,00 m 60 v.H.
e) Beleuchtung und 40 v.H.
Oberflachenentwasserung
5. FuBgangergeschaftsstraBen einschl. 9,00 m 9,00 m 50 v.H.
Beleuchtung und Oberflachenentwasserung
6. Selbstandige Gehwege einschl. 3,00 m 3,00 m 60 v.H.
Beleuchtung und Oberflachenentwdsserung
7. Verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne 9,00m 9,00 m 60 v.H.

4

©))

des § 42 Abs. 4a der StraBenverkehrsordnung (StVo)

einschl. Parkfldchen, Beleuchtung und Oberfldchenentwasserung

Wenn bei einer Strasse ein oder beide Parkstreifen fehlen, erhoht sich die
anrechenbare Breite der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des oder der
fehlenden Parkstreifen, falls und soweit auf der Strasse eine Parkmdglichkeit
geboten wird.

Uberbreiten bei Fahrbahn en der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und
Kreisstrassen (vgl. § 2 Abs. 2 S. 2) sind beitragspflichtig, soweit sie die
vorstehenden anrechenbaren Fahrbahnbreiten nicht tberschreiten.

Im Sinne des Abs. 3 gelten als

a) Anliegerstrassen: Strassen, die Uberwiegend der ErschlieBung der angrenzenden
oder der durch eine Zuwegung mit Ihnen verbundenen Grundstiicke dienen,

b) HaupterschlieBungsstraBen: Strassen, die der ErschlieBung von Grundstlicken und
gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstrassen
nach Buchstabe c)sind,

c) Hauptverkehrsstrassen: Strassen, die dem durchgehenden innerértlichen Verkehr
oder dem Uberoértlichen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes-
und Kreisstrassen mit Ausnahme der Strecken, die ausserhalb von Baugebieten und
von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen,

d) Hauptgeschaftsstrassen: Strassen, in denen die Frontlange der Grundstiicke mit
Ladengeschaften im Erdgeschoss Uberwiegt, soweit es sich nicht um
Hauptverkehrsstrassen handelt,

e) FuBgangergeschaftsstraBen: Hauptgeschéftsstrassen, die in ihrer gesamten Breite
dem FuBgdngerverkehr dienen, auch wenn eine zeitlich begrenzte Nutzung fir den
Anlieferverkehr moglich ist,

f) Selbstandige Gehwege: Gehwege, die der ErschlieBung dienen und nicht Bestandteil
einer ErschlieBungsanlage sind, auch wenn die Benutzung fiir Radfahrer und fur den
Anliegerverkehr mit Kraftfahrzeugen mdglich ist,

g) Verkehrsberuhigte  Bereiche:  Verkehrsraume, in denen der flieBende
Durchgangsverkehr  verdrangt und die funktionelle Aufteilung durch
verkehrsberuhigende Baumassnahmen so gestaltet ist, dass die Verkehrsraume von
allen Verkehrsteilnehmern im Sinne des § 42 Abs. 4 a StraBenverkehrsordnung
gleichberechtigt genutzt werden kdnnen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten fir 6ffentliche Platze entsprechend.

Erstreckt sich eine straBenbauliche MaBnahme auf mehrere StraBenabschnitte, fir die

sich nach Abs. 3 unterschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschiedliche Anteile
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(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
4)
(5)

(6)

der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die StraBenabschnitte gesondert abzurechnen,
ohne dass es dazu eines Ratsbeschlusses bedarf.

Grenzt eine Strasse ganz oder in einzelnen Abschnitten mit ihren Seiten an
unterschiedliche Baugebiete, (§ 4), ist die jeweils grdBere anrechenbare Breite
maBgebend.

Fir Anlagen, fir welche die in Abs. 3 festgesetzten anrechenbaren Breiten oder Anteile
der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht zutreffen, bestimmt der Rat durch Satzung
etwas anderes.

§4

BeitragsmaBstab

Der nach 8§ 2 und 3 ermittelte Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfahigen
Aufwand wird auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstiicke nach den
Grundstticksflachen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstilicke
nach MaB3 (Abs. B) und Art (Abs. C) berlicksichtigt.

Als Grundstlicksflache gilt:

1. bei Grundstlicken im Bereich eines Bebauungsplanes die Flache, die der Ermittlung
der zulassigen Nutzung zugrunde zu legen ist,

2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht
enthdlt, die tatsachliche Grundstiicksflache bis zu einer Tiefe von 50 m von der
Anlage oder von der der Anlage zugewandten Grenze des Grundstiicks. Reicht die
bauliche oder gewerbliche Nutzung Uber diese Begrenzung hinaus, so ist die
Grundsttickstiefe maBgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt
wird. Grundstlicksteile, die lediglich die wegemaBige Verbindung zur Anlage
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstlickstiefe unberticksichtigt.

Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstlicksflaiche mit einem
Vomhundertsatz vervielfacht, der im einzelnen betragt:

1. bei einschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 100 v.H.
Grundstlicken, auf denen keine Bebauung zuldssig ist

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 125 v.H.

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 150 v.H.

4. bei vier- und flinfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H.

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 200 v.H.

Als zuldssige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte
hochstzuldssige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflachen-
und Baumassenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf die nachstfolgende volle
Zahl aufgerundet werden.

Ist im Einzelfall eine groBere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet,
so ist diese zugrunde zu legen.

Grundstlicke, auf denen nur Garagen oder Stellpldtze gebaut werden diirfen, gelten als
eingeschossig bebaubare Grundstiicke.

Grundstlicke, die nicht baulich oder gewerblich genutzt sind und auch nicht baulich
oder gewerblich genutzt werden dirfen, werden mit 0,5 der Grundstiicksflachen
angesetzt.

In unbeplanten Gebieten und Gebieten, fiir die ein Bebauungsplan weder die
Geschosszahl noch Grundflachen- und Baumassenzahl festsetzt, ist

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen,
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2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den benachbarten
Grundstlicken des Abrechnungsgebietes (iberwiegend vorhandenen Geschosse
maBgebend.

(7) 1Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar,
werden je angefangene 2,8 m Hohe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.

C

Bei Grundstiicken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie bei Grundstlicken, die in
anders beplanten oder unbeplanten Gebieten liegen, aber Uberwiegend gewerblich oder
industriell genutzt werden, sind die nach Abs. B (1) Ziffern 1 bis 5 sich ergebenden Vomhun-
dertsatze um 30 Prozentpunkte zu erhéhen.

§5
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Zugehens des Beitragsbescheides
Eigentlimer des durch die Anlage erschlossenen Grundsttickes ist. Mehrere Eigentimer
eines Grundstiickes sind Gesamtschuldner.

(2) Ist das Grundstick mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des
Eigentlimers der Erbbauberechtigte.

(3) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentimer
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§6

Kostenspaltung

Der Betrag kann fiir

den Grunderwerb,

die Freilegung,

die Fahrbahn,

die Radwege,

die Gehwege,

die Parkstreifen,

die Beleuchtungsanlagen,

die Entwasserungsanlagen gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt
werden, sobald die MaBnahme, deren Aufwand durch Teilbetrage gedeckt werden soll,
abgeschlossen worden ist. Die Anwendung der Kostenspaltung wird im Einzelfall vom
Rat beschlossen.

NounhArWN =

§7

Vorausleistungen

Sobald mit der Durchflihrung der MaBnahme begonnen worden ist, kann die Gemeinde
angemessene Vorausleistungen, hochstens jedoch bis zur HOhe des voraussichtlichen
Beitrages, erheben.

§8

Ablosung des Beitrages

Der Beitrag einer Abldsung bestimmt sich nach der Hohe des voraussichtlich entstehenden
Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.
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§9
Falligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach dem Zugehen des Beitragsbescheides fallig.

§10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft
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StraBenverzeichnis

(Anlage zur Satzung der Gemeinde Jichen Uber die Erhebung von Beitrdgen nach § 8 KAG

fur straBenbauliche MaBnahmen)

Bezeichnung der StraBe

1. AnliegerstraBen

Ahornweg
Akazienweg

Am alten Hof

Am Behrenhof

Am Broicher Weg
Am Dominger Weg
Am Fliess

Am Fusseloch

Am Gerhardsweiler - von Pfarrhausstrasse bis Schluss -

Am Holzer Knoten
Am Hutz

Am Kirchblick

Am Kloster

Am Lindenkreuz
Am Lindenweg

Am Ringofen

Am Scheideweg
Am Scheurenpfad
Am Steenblenk

Am Tanneneck

Am Ulmenberg

Am Wolterskamp
An der Burg

An der Maar

An der Siedlung
Asternweg

Auf der Hecke

Auf der L6h

Auf’ m Pilgerweg (nur Siedlung)
Auf der Hoheneiche
AugustastraBBe
BachstraBe
BarenstraBBe
BarbarastraBe
Becherhof (Gehoft)
BeckerstraBe
Bendweg
Birkenweg

Bissen (Gehoft)
BlumenstraBe
Blumenweg
Bontenbroich (Gehoft)
Borschemicher Weg
Breslauer StraBe

Ortschaft

Gierath
Gierath
Schlich
Hochneukirch
Bedburdyck
Otzenrath
Hochneukirch
Holz
Garzweiler
Holz
Hochneukirch
Bedburdyck
Garzweiler
Gierath

Holz

Jichen
Bedburdyck
Otzenrath
Gubberath
Schlich
Gubberath
Hochneukirch
Stessen
Bedburdyck
Hochneukirch
Aldenhoven
Gierath
Jichen
Gierath
Gubberath
Holz

Stessen
Hochneukirch
Neuenhoven
Aldenhoven
Hochneukirch
Bedburdyck
Gierath
Jichen
Neuenhoven
Gierath
Jichen

Holz

Jichen
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BroichstraBe
BriickenstraBe
Buchenweg

Buschgasse

Buschhof

BirgerstraBBe
BurgstraBe

Burgweg

Dahlienweg
DamaschkestraBe
Dechant-Baumer-StraBe
Dechant-Kénigs-Strale
Dirselen (Ortschaft) - Nebenwege -
DiisterstraBBe

Dycker Hahnerhof (Gehoft)
Dycker Mihle
Eduard-Bausch-StraBe
Eibenweg

Eichenweg
Elsa-Brandstrom-StraBe
ErftstraBe

Erlenweg

Eschenweg

Espenweg

Fasanenweg
FichtenstraBBe
Fichtenweg

Finkenweg

Flassrath (Gehoft)
Flassrather Weg
FlorastraBe
FreiheitsstraBe
Friedrich-Ebert-StraBe
Fuchsberg

Flirther Hecke
Garzweiler StraBe
GeorgstraBe
Ginsterweg
GoethestraBBe
Goldregenweg
Gottfried-Kénzgen-Strale
GutenbergstraBe
Griiner Weg

Griiner Winkel
GriinstraBe

Glrtelweg

Hackhausen (Ortschaft) - Nebenwege -
Hahnerhoéfe (Gehofte)
HahnerhofstraBe
Hamscherhof
Hamscher Weiher
Hasenweg

Haus Katz

Stessen
Wallrath
Gierath
Jichen
Hochneukirch
Garzweiler
Gierath
Belmen
Damm
Gierath
Jichen
Bedburdyck
Jichen
Stessen

Rath
Aldenhoven
Otzenrath
Gierath
Gierath
Hochneukirch
Gierath
Gierath
Gierath
Gierath
Gierath
Otzenrath
Gierath
Jichen
Jichen
Neuenhoven
Garzweiler
Hochneukirch
Hochneukirch
Jichen
Gubberath
Holz
Neuenhoven
Aldenhoven
Hochneukirch
Aldenhoven
Hochneukirch
Bedburdyck
Gierath
Otzenrath
Otzenrath
Aldenhoven
Jichen
Jichen
Stessen
Jichen
Jichen
Jichen
Jichen
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Haus Neuenhoven (Gehoft)
Heinrich-Lersch-StraBe
Herberath (Ortschaft)
Hermann-Lons-StraBe
HoningstraBe

Hoppers (Ortschaft) - Nebenwege
HubertusstraBe
Huckingshof

Im Broich

Im Winkel

In den Weiden ab Einmiindung Amselstral3e
In der Aue

Jichenerbroich (Ortschaft)
Jilicher StraBe (Ortschaft)
Julicher StraBe Hausnummer 28 - 38
KanalstraBBe

KapellenstraBe
Kastanienweg

KasterstraBe

Keltenhof (Gehoft)
KettelerstraBe (Nebenwege)
Kiefernweg

Kéhmweg

Kdnigsberger Strale
KdnigstraBe

Kolpingweg

Koxhof (Gehoft)

Kurzer Weg

Larchenweg

LeostraBBe

Leuffenweg

Ligusterweg

Lindenhof

LingenstraBe

Marienweg

Marktgdsschen
MartinusstraBe
MemelstraBe

Meyerkamp (nur Nebenwege)
MittelstraBBe

MozartstraBBe

Mihlenhaus (Gehoft)
Mihlenschleide
NelkenstraBe

Nelkenweg

NordstraBe

NiersstraBBe

OderstraBe

OststraBe - NebenstraBe -
Pascheng

Pankratiusweg

Pappelweg
Pastor-Haarbeck-StraBe

Neuenhoven
Jichen
Bedburdyck
Hochneukirch
Aldenhoven
Jichen
Damm
Jichen
Gierath
Neuenhoven
Jlichen
Jichen
Jichen
Jichen
Jichen
Hochneukirch
Schlich
Gierath
Jichen
Kelzenberg
Jichen
Gierath
Otzenrath
Jichen
Aldenhoven
Jichen
Stessen
Jichen
Otzenrath
Damm
Otzenrath
Gierath
Bedburdyck
Bedburdyck
Damm
Garzweiler
Bedburdyck
Gierath
Gierath
Bedburdyck
Gierath
Garzweiler
Jichen
Hochneukirch
Aldenhoven
Otzenrath
Hochneukirch
Hochneukirch
Bedburdyck
Jichen
Garzweiler
Gierath
Jichen
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PastorengaBe
Pescher Weg
Platanenweg

Priesterath (friiher SchulstraBe + Otzenrather Weg)

PommernstraBe

Quackshof (Gehoft)
RathausstraBe
RatherhofstraBBe
Rektor-Thoma-StraBe
RheinstraBe

RingstraBe

Roebershife (Gehofte)
RémerstraBe

RosenstraBe

Rosenweg

Rotdornweg

Schaan (Ortschaft) - NebenstraBe -
Schelsener Weg
SchillerstraBe

SilostraBe

Sonnenweg

Stessener Pfad

Stessener Weg
St.-Leonhard-StraBBe
Stolzenberg (Ortschaft)
SidstraBe

TalstraBe

Tannenweg

TulpenstraBe

Tulpenweg

Unter den Linden
VeilchenstraBe
von-Stauffenberg-StraBe
Waat (Ortschaft + Nebenwege L 31)
Wacholderweg
Walter-Schénheit-StraBBe
WiesenstraBe

Wiesenweg

WilhelmstraBe (zwischen den Hausern mit den
Hausnummern 29 und 29a)
Wilhelm-Wallenborn-StraBe
Windmiihle (Gehoft)
Zedernweg

Zum Ruhdall

In Neu-Garzweiler/-Priesterath/-Stolzenberg:

Am Gerhardsweiler
Am Markt

An der K6hm
Danerstraf3e
Kirchweg
Pankratiusweg

Garzweiler
Spenrath
Gierath
Priesterath
Bedburdyck
Jichen
Hochneukirch
Rath

Jichen
Gierath
Aldenhoven
Jichen
Jichen
Hochneukirch
Gierath
Gierath
Jlichen
Schlich
Hochneukirch
Jichen

Holz
Bedburdyck
Wallrath
Garzweiler
Garzweiler
Garzweiler
Hochneukirch
Otzenrath
Hochneukirch
Neuenhoven
Garzweiler
Hochneukirch
Gierath
Jichen
Gierath
Bedburdyck
Otzenrath
Aldenhoven
Jlchen

Neuenhoven
Garzweiler
Gierath
Damm
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Pastorengasse
St.-Leonhard-StraBe
Unter den Linden
Priesterath

2. HaupterschlieBungsstraBen

Adenauerplatz
Alleestrasse

Alte RomerstraBe

Am Ackergrund

Am Angelrath

Am Engelrath

Am Gerhardsweiler - zwischen B1 und PfarrhausstraBe -
Am Hackhausener Weg
Am Kommer Bach

Am Markt

Am Zollbrett

AmeselstraB3e

An der Eiche

An der Turnhalle

Auf’ m Pilgerweg (Einmiindung Herberather Weg
bis Einmiindung Siedlung)
BaumstraBe

BergstraBBe

Birkenallee

BirkenstraBe
BismarckstraBe

Brabanter StraB3e

Broicher Kaul

DanerstraBe
Dechant-Berger-Strale

FallerstraBe (ab Hausnummer 1 bis Einmindung WeyerstraBBe)

FeldstraBe

FrankenstraBe

Franz-Rixen-StraBe

FriedensstraBe

FriedhofstraBBe

GartenstraBBe

Gubberather StraB3e

HauptstraBBe

HeerstraBe

Herberather Weg

In den Weiden (bis Einmiindung AmselstraBBe)
Kamphausen (Ortschaft)

KeltenstraBe

Kelzenberger StraBe (von Einmiindung
Garzweiler Allee bis Einmiindung Kurzer Weg)
KettelerstraBe (ohne Nebenwege)

KirchstraBe

Kirschenweg

KreuzstraBe

Kurzer Weg

Hochneukirch
Jichen
Hochneukirch
Gierath
Gierath
Gierath
Garzweiler
Holz/Hochneukirch
Schlich
Garzweiler
Wallrath
Jichen
Kelzenberg
Hochneukirch
Gierath

Spenrath
Belmen
Hochneukirch
Jichen
Gierath
Schlich
Gierath
Garzweiler
Otzenrath
Jichen
Hochneukirch
Jichen
Otzenrath
Hochneukirch
Jichen
Hochneukirch
Gierath

Holz

Schlich
Gierath
Jlichen
Jichen
Kelzenberg
Jlchen

Jichen
Jichen
Kelzenberg
Stessen
Jichen
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Langstegerweg
Leerser Strafe
Maarweg
Martin-Kollen-StraBe
MeisingstraBBe
Meyerkamp (ohne Nebenwege)
Miihlenstrafe
Mirmeln (Ortschaft)
Nordring

OststraBe

ParkstraBe
Paul-Kdérschgen-StraBe
Peter-Busch-StraBe
Peter-Stahs-StralRe
RiekestraBe

Schaan (Ortschaft)
Scheulenbend
Schlicher Weg
SchulstraBe
StadionstraBe
SteinstraBe
Theodor-Heuss-StraBe
UlmenstraBe
Valderweg
von-Werth-StraBe
WeichselstraBe
WeidenstraBe
Weststrale
WeyerstraBe

In Neu-Garzweiler/-Priesterath/-Stolzenberg:

Garzweiler Allee

3. HauptverkehrsstraBen
Aldenhovener Straf3e
Am Wasserturm

Am Waldchen
BahnhofstraBe
BahnstraBe
Bedburdycker StraBe
BraunstraBe
DenkmalstraBe
Dirselen (Ortschaft)
Dusseldorfer Straf3e
Gierather StraBe
Grevenbroicher Straf3e
Hamscher StrafBe
Hackhausen (Ortschaft)
Hemmerdener Strafe
Hochneukircher StrafRe
HochstraBe

HofstraBBe

Jichen
Jichen
Belmen
Hochneukirch
Jichen
Gierath
Hochneukirch
Jichen
Hochneukirch
Bedburdyck
Wallrath
Bedburdyck
Hochneukirch
Bedburdyck
Jichen
Jichen
Jichen
Neuenhoven
Gierath
Jichen
Jichen
Hochneukirch
Gubberath
Jichen
Hochneukirch
Hochneukirch
Hochneukirch
Hochneukirch
Jichen

Bedburdyck
Holz
Garzweiler
Hochneukirch
Otzenrath
Gierath
Otzenrath
Rath

Jichen
Otzenrath
Bedburdyck
Bedburdyck
Jichen
Jichen
Bedburdyck
Otzenrath/Holz
Hochneukirch
Otzenrath
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Holzer Strale Hochneukirch
Hoppers (Ortschaft) Jichen

Im Kamp Kelzenberg
In der Bausch Bedburdyck
Jagerhof (Gehoft) Jichen
JahnstraBe Otzenrath
Jichener StraBe Gierath
Jilicher StraBe Jichen
KlosterstralBe Damm

Kolner StraBe Jichen
Kdnigshovener StraBe Garzweiler
LandstraBe Garzweiler
LindenstraBBe Neuenhoven
MarktJichen

MarktstraBe Otzenrath
Neuenhovener Straf3e Gierath
Neusser Straf3e Jichen
NikolausstraBe Damm
Odenkirchener StraBe Jichen
Otzenrather StraB3e Garzweiler
PoststraBBe Hochneukirch
Priesterath (friiher DorfstraBBe) Priesterath (alt)
Rather StraBe Stessen
Rheydter StraBe Hochneukirch
Schloss Dyck

Schlossstral3e Aldenhoven
Schoélenhofe (Gehofte) Jichen
Vellrather StraBe Damm

Waat (L 31) Jichen
Wanloer Straf3e Hochneukirch
Wey (Ortschaft) Jichen
Wickrather Strafe Hochneukirch
WilhelmstraBe Jichen

4. Verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne von § 42 Abs. 4a StVO

BeethovenstraBe Gierath
FallerstraBe (von Einmiindung Kelzenberger StraBe Jichen

bis Hohe Hausnummer 1)

Kelzenberger StraBe (von Einmiindung Odenkirchener Jlchen
StraBe bis Einmindung Kurzer Weg)

Kirchgasse Bedburdyck

Enthaltene Anderungen

1. Anderung zur Satzung iiber die Erhebung von Beitrdgen nach § 8 KAG fiir straBenbauliche MaBnahmen der Gemeinde Jiichen

vom 03.05.1991

2. Anderung zur Satzung (iber die Erhebung von Beitrdgen nach § 8 KAG fiir straBenbauliche MaBnahmen der Gemeinde Jiichen

vom 29.10.1991

3. Anderung zur Satzung (iber die Erhebung von Beitrdgen nach § 8 KAG fiir straBenbauliche MaBnahmen der Gemeinde Jiichen

vom 29.10.1991

4. Anderung zur Satzung iiber die Erhebung von Beitrégen nach § 8 KAG fiir straBenbauliche MaBnahmen der Gemeinde Jiichen

vom 25.08.1999



	60-01 ErhebungGebühren§8.pdf
	60-01BeiträgestraßenbaulicheMaßnahmen.pdf

